
Bei der Novellierung des ASchG 2001 wurde folgendem Initiativantrag des Abgeordneten Pösch stattgegeben:

Antrag: In § 30 soll in Absatz 2 der Nebensatz "sofern die Nichtraucher nicht durch eine verstärkte Be- und
Entlüftung des Raumes vor der Einwirkung von Tabakrauch ausreichend geschützt werden können"gestrichen
werden.
Begründung: "sofern die Nichtraucher nicht durch eine verstärkte Be- und Entlüftung des Raumes vor der
Einwirkung von Tabakrauch ausreichend geschützt werden können" entspricht nicht mehr dem Stand
wissenschaftlicher Forschung. Nur Rauchverbote am Arbeitsplatz führen zu einer wesentlichen Verminderung
des Gesundheitsrisikos von Rauchern (1,2) und Nichtrauchern (3), liegen auch dort im wirtschaftlichen Interesse
der Unternehmen, wo sie nicht durch den Schutz des Materials sondern ausschließlich durch den
Gesundheitsschutz begründet sind (4,5) und sind besonders in Hinblick auf tabakrauchempfindliche und
vorgeschädigte Arbeitnehmer unersetzlich (6). Die krebsfördernde Wirkung von Passivrauchen am Arbeitsplatz
ist seit gut 10 Jahren gesichert (7), weshalb der Wert der allgemeinen Ventilation für seine Kontrolle in Frage zu
stellen war (8). Seit 1998 wird "Passivrauchen am Arbeitsplatz" in der Kategorie 1 der Liste "Krebserzeugende
Arbeitsstoffe" der Deutschen Forschungsgemeinschaft genannt, die beim Menschen Krebs erzeugen und bei
denen davon auszugehen ist, daß sie einen nennenswerten Beitrag zum Krebsrisiko leisten. Alle in dieser
Kategorie genannten Stoffe sind am Arbeitsplatz zu vermeiden und nicht nur durch Lüftung zu reduzieren, weil
keine sichere Schwelle angegeben werden kann, unterhalb der kein erhöhtes Krebsrisiko besteht. Zur Reduktion
des Lungenkrebsrisikos auf "akzeptable" Werte von 1x10-6 , wie sie die U.S. Umweltschutzbehörde nennt, wären
50.000 l/sec/Arbeitnehmer bzw. technisch unerreichbar hohe Luftwechselzahlen erforderlich (9,10). Außerdem
würden zu hohe Windgeschwindigkeiten selbst wieder zu Gesundheitsgefährdungen führen und sind daher nach
der österreichischen Arbeitsstättenverordnung gar nicht zulässig. Neben dem Krebsrisiko kann auch für das
Lungen- und Herzrisiko durch Passivrauchen kein Grenzwert angegeben werden, weil für die Feinstaubbelastung
kein Schwellwert existiert, unter dem dieses Risiko ausgeschlossen werden könnte (11). Auch für die Reduktion
des Herzinfarktrisikos (12) und Schlaganfallrisikos (13) auf akzeptable Werte errechnen sich unerreichbar hohe
Luftwechselzahlen (9), die mit der in § 30 (Abs. 2) AschG genannten "verstärkten Be- und Entlüftung keinesfalls
erreichbar wären, sondern nur durch Rauchverbote in Räumen, die von Rauchern und Nichtrauchern gemeinsam
benützt werden (14).
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